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mit ebenfo erfd)öpfenber Sachkenntnis unb, roo es am Stoffe liegt, mit

nict)t minber amüjanten 5)inroeifen unb Seifpielen Auskunft. 2>af)er

fottte es noch in oiei mehr Sücherfchränken unb =geftellen oon Scf)roeiger

3mmilien mit feinen 3Hunbartfd)ähen prangen. $h- ©• Statter

Bunôesfpca^en

<£sne unpolttifche Beteachtung

Unfere Sdjroeigerifctie ©ibgenoffenfcljaft ift im ©egenfah gu ben mei*

ften anbern Eänbern ein Staat, ber nicht nur eine, fonbern gleich oier

Eanbesfprachen hat. „®as ©eutfdje, 3rangöfifcf)e, 3taiienifche unb Sä=

toromanifche finb bie 3tationatfprachen ber Sd)toeig", Ijeifet es feierlich

im erften Slbfah bes Artikels 116 unferer Sunbesoerfaffung. 3m graei=

ten 2tbfah aber fteht roeiter: „"3tts îtmtsfprachen bes Sunbes raerben

bas ©eutfdje, 3rangöfifche unb 3talienifct)e erklärt." Sïïan muh alfo

unterfcheiben groifdjen £anbes= (National») fprachen, bie in ihrem Se=

ftanb burch bie Sunbesoerfaffung geroährleiftet unb gefcf)üht roerben,

unb ben Slmtsfprachen, bie in ben eibgenöffifchen Sel)örben unb

Serraaltungen Serroenbttng finben können unb ntiiffen. îlber nur bie

rätoromanifche Sprache ift raegen geringer Serbreitung nicht auch 5^=

gleich Smtsfprache. Statt oon Smtsfpraiijen kann man aber auch t>on

Sunhesfprachen reben, ba man ja bie Sunbesbel)örben unb Sunbes*

ämter oielfach gufammenfaffenb als „ben Sunb" begeichnet.

^janbelt es fid) nun aber bei ben in ber Sunbesoerfaffung genannten

Sunbesfprad)en Seutfcf), 3=rangöfifd) unb 3talienifch roirklict) um bie

Sprachen, raie fie uns nicht nur aus bem Alltag, fonbern auch aus

ber Eiteratur bekannt finb, alfo um bie Sprachen ©oetljes, Soltaires

unb Sîangonis? Öber hat fich nicht oielmehr bie Sunbesoerraaltung

für ihren ©ebrauch ein befonberes ©eutfd), ein befonberes 3=rangöfifcf),

ein befonberes 3talienifch gurechtgemacht? Sei ben SBelfcljen ift jebem

falls ber Segriff „français fédéral" fefjr bekannt; bei ben Seffinern

fpricht man ebenfo häufig com „italiano federale", unb in ber beutfd)*

jprad)igen Sd)roeig ift ber allgemeinere Ausbruch „illmtsbeutfch" geläufig.

So befefjen, erhalten bie „Sunbesfprachen" nod) einen anbers gefaßten

Sinn, nämlid) ben einer befonbern 5Ibart (ober Unart!) innerhalb jeber
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mit ebenso erschöpfender Sachkenntnis und, wo es am Stoffe liegt, mit

nicht minder amüsanten Hinweisen und Beispielen AusKunst. Daher

sollte es noch in viel mehr Bücherschränken und -gestellen von Schweizer

Familien mit seinen Mundartschätzen prangen. Th. E. Blatter

Vuàssprachen

Cine unpolitische Betrachtung

Unsere Schweizerische Eidgenossenschaft ist im Gegensatz zu den mei-

sten andern Ländern ein Staat, der nicht nur eine, sondern gleich vier

Landessprachen hat. „Das Deutsche, Französische, Italienische und Rä-

toromanische sind die Nationalsprachen der Schweiz", heißt es feierlich

im ersten Absatz des Artikels 116 unserer Bundesverfassung. Im zwei-

ten Absatz aber steht weiter: „Als Amtssprachen des Bundes werden

das Deutsche, Französische und Italienische erklärt." Man muß also

unterscheiden zwischen Landes- (National-) sprachen, die in ihrem Be-

stand durch die Bundesverfassung gewährleistet und geschützt werden,

und den Amtssprachen, die in den eidgenössischen Behörden und

Verwaltungen Verwendung finden können und müssen. Aber nur die

rätoromanische Sprache ist wegen geringer Verbreitung nicht auch zu-

gleich Amtssprache. Statt von Amtssprachen kann man aber auch von

Bunhessprachen reden, da man ja die Bundesbehörden und Bundes-

ämter vielfach zusammenfassend als „den Bund" bezeichnet.

Handelt es sich nun aber bei den in der Bundesverfassung genannten

Bundessprachen Deutsch. Französisch und Italienisch wirklich um die

Sprachen, wie sie uns nicht nur aus dem Alltag, sondern auch aus

der Literatur bekannt sind, also um die Sprachen Goethes, Voltaires

nnd Manzonis? Oder hat sich nicht vielmehr die Bundesverwaltung

für ihren Gebrauch ein besonderes Deutsch, ein besonderes Französisch,

ein besonderes Italienisch zurechtgemacht? Bei den Welschen ist jeden-

falls der Begriff „tron?sis têclêrsi" sehr bekannt; bei den Tessinern

spricht man ebenso häusig vom „itsiiano tedersle", und in der deutsch-

sprachigen Schweiz ist der allgemeinere Ausdruck „Amtsdeutsch" geläufig.

So besehen, erhalten die „Bundessprachen" noch einen anders gefaßten

Sinn, nämlich den einer besondern Abart (oder Unart!) innerhalb jeder
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ber brei Sprachgattungen. B3ie es eine Solbatero, eine SÇinber=, eine

©aunerfpradje (fRotroelfd)) gibt, fo nod) bagu bie „Bunbésfpradje",
unb bas für alle brei oerfaffungsmäfjigen Wrtitsfpradjen.

Umftänblidjkeit unb Scf)roerf älligkeit finb bie gemeinfamen
SÇenngeid)en ber fo oerftanbenen Bunbesfprad)en ; ©igenfd)aften, roie fie
bem 2lmtsfd)immel aller £änber, 3onen unb 3ungen eben eigen gu fein
fcfjeinen. Berknöd)erte, papierene, gefdjraubte Hlusbrucksroeife ift bie Srolge.
Befefjen roir einige toenige Beifpiele ans bem ©eutfcfjen:

,,©as unferm Slmte non 3t)nen eingereichte ©efud) gibt uns gu
fotgenben Bemerkungen îlnlafj (ftatt: 3u 3hrem ©efud) teilen mir
3t)nen mit) ;

,,©ie Bunbesbeiträge raerben bemnäd)ft gur 3tnsgai)lung gelangen"
(ftatt: roerben bemnäci)ft ausgegast);

„©er 2Inbrang gu ben Schaltern mar ein erheblidjer" (ftatt: ©er
Jlnbrang mar grojf).

©s fei nid)t oerfcf)roiegen, baff mir es ba mit ©igenheiten bes 5lmts=

ftils überhaupt gu tun haben, bie man aud) bei Stantonen unb ©e=

meinben finbet.
©arüber hinaus roeifen jebod) unfere „Bunbesfpradjen" nod) aus=

fdjlieffliche Befonberheiten auf, bie oerfd)ieben finb, je nad)bem, ob es

fid) um bie beutfdje, bie frangöfifche ober bie italienifdje ®runbfprad)e
hanbelt.

Beginnen mir mit bem 3talienifd)en, ober beffer gefagt mit bem

„italiano federate", auf beutfd) „Bunbesitalienifd)". ©s geichnet fich

als "îlbart bes 3talienifd)en hauptfäd)lid) baburd) aus, bah es oft nicfjt
fehr italienifd) ift! ©as kommt baher, bah es oielfad) oon Beamten

gefchriebetr roirb, bie biefe Sprache gu roenig beherrfchen. ©s roirkt fid)
ba ber oerhältnismähig geringe Anteil ber italienifd)fpred)enben Sdjroeig
an ber ©efamtbeoölkerung bes £anbes aus. öbroohl bie italienifdje
Schroeig in ber Bunbesoerroaltung (mit ©infd)luh oon ^oft unb Bahn)
ihrer Beoölkerungsgahl nad) beträdjtlid) überoertreten ift, können bie

Beamten italienifdjer 3unge bod) nid)t alles allein beroältigen, ba ja
ber gange Sd)mall oon ©efehen, Berorbnungen unb Formularen, mit
benert bie übrigen £anbesteile gefegnet roerben, aud) ins 3talienifd)e
iiberfeht roerben muh- 9îed)t ungünftig ift übrigens an fich fchon ber
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der drei Sprachgattungen. Wie es eine Soldaten-, eine Kinder-, eine

Gaunersprache (Rotwelsch) gibt, so noch dazu die „Bundessprache",
und das für alle drei verfassungsmäßigen Amtssprachen.

Umständlichkeit und Schwerfälligkeit sind die gemeinsamen
Kennzeichen der so verstandenen Bundessprachen; Eigenschaften, wie sie

dem Amtsschimmel aller Länder, Zonen und Zungen eben eigen zu sein
scheinen. Verknöcherte, papierene, geschraubte Ausdrucksweise ist die Folge.
Besehen wir einige wenige Beispiele ans dem Deutschen:

„Das unserm Amte von Ihnen eingereichte Gesuch gibt uns zu
folgenden Bemerkungen Anlaß ." (statt: Zu Ihrem Gesuch teilen wir
Ihnen mit);

„Die Bundesbeiträge werden demnächst zur Auszahlung gelangen"
(statt: werden demnächst ausgezahlt);

„Der Andrang zu den Schaltern war ein erheblicher" (statt: Der
Andrang war groß).

Es sei nicht verschwiegen, daß wir es da mit Eigenheiten des Amts-
stils überhaupt zu tun haben, die man auch bei Kantonen und Ge-
meinden findet.

Darüber hinaus weisen jedoch unsere „Bundessprachen" noch aus-
schließliche Besonderheiten auf, die verschieden sind, je nachdem, ob es

sich um die deutsche, die französische oder die italienische Grundsprache
handelt.

Beginnen wir mit dem Italienischen, oder besser gesagt mit dem

„italisno teoierà", auf deutsch „Bundesitalienisch". Es zeichnet sich

als Abart des Italienischen hauptsächlich dadurch aus, daß es oft nicht
sehr italienisch ist! Das kommt daher, daß es vielfach von Beamten
geschrieben wird, die diese Sprache zu wenig beherrschen. Es wirkt sich

da der verhältnismäßig geringe Anteil der italienischsprechenden Schweiz
an der Gesamtbevölkerung des Landes aus. Obwohl die italienische

Schweiz in der Bundesverwaltung (mit Einschluß von Post und Bahn)
ihrer Bevölkerungszahl nach beträchtlich übervertreten ist, können die

Beamten italienischer Zunge doch nicht alles allein bewältigen, da ja
der ganze Schwall von Gesetzen, Verordnungen und Formularen, mit
denen die übrigen Landesteile gesegnet werden, auch ins Italienische
übersetzt werden muß. Recht ungünstig ist übrigens an sich schon der
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ilmftanb, baß bie meiften Vunbesoerlautbarungen eben ans einer an«
bern Hrfpradje, fei es SDeuffd) ober Sgtngöfifcf) gu übertragen finb.

Sie ünoermeiblidjkeit, baß oiele Sejte aus bem ©eutfdjen überfegt
werben muffen, ift bas Kernproblem bes „35unbesfrangöfifdjen",-
bes „français fédéral". (Es ftetjt bamit aber bebeutenb weniger fdjlimm,
als oft glaubhaft gemacht werben will, (Einmal werben bod) fefjr oiele
Sejte aud) in frangöfifdjer Urfpracfje abgefaßt, bie bann nachher ins
Seutfdje iiberfegt werben muffen. Vîan benke an bie Slkten bes f5oli=
tifdjen ^Departementes 3uir bie Überfeßungen oom Seutfdjen ins 3=ran«
göfifdje aber ftefjt fobann in allen 3weigen ber Verwaltung ein großes
Korps oon akabemifcl) gebilbeten melfdjen Itberfeßera gur Verfügung,
bas jebe ©ernähr für ein eittwanbfreies unb elegantes 3tangöfifcl) bietet.
3nwieweit ein frember Urtext aud) bie befte Überfeßung nocf) innerlid)
beeinflußt, bas ift fdjon eine feßr knifflige 3rage, bie wol){ nod) einem
f31)ilologen, aber kaum bem Surd)fcl)nittsbürger irgenbrneldje Vefdjwer
machen kann. — (Vei ben Klagen über bas „français fédéral", bie
über bie 6aane tjeriiberfönen, fpielt gum Seil bie burcl) gweckbeftimmten
Swberalismus bebingte Abneigung gegenüber „Vern" eine beträcl)tlicl)e
Sfolle. (Es kommt gelegentlid) oor, baß einer oom ©enferfee ober aus
bem 3ura einen geßarnifdjten ffroteft nad) Vern fenbet, weil er oom
31mte 3£ — in Steuerfachen — einen in erbärmlichem 3tangöfifcf)
abgefaßten Vrief ergalten habe, ber natürlich nur oon einem ber foge«
nannten oielfpracßigen alemannifchen Schweiger flammen könne; worauf
er bann oon einem Veamten, ber felbft V3aabtlänber, Dteuenburger ober
fonft ein V3elfd)fd)weiger ift, lädjelnb belehrt wirb, baß alle Korrefpon«
beng bes Vunbes für bie welfdje Sdjmeig ausfchließtid) oon Veamten
frangöfifdjer 3unge erlebigt werbe.)

V3eld)es £os ift nun unferer beutfeßen îDîutterfprache in ben heiligen
fallen oon St. Vürokratius in Vern befdjieben? ®ibt es auch ein
SDeutfd), bas fid) burd) befonbere Merkmale als „Vunbesbeutfdj" aus«
weift? 2)ie 5rage ift gu bejahen!

„Vunbesbeutfd)" geid)net fid) guerft einmal — faft fträubt fid)
bie Ueber, es gu fegreiben — burd) häufige Keßler aus! 3wei Vei«
fpiele: 3n ber „Kurslifte", bie jebes 3ahr neu oon ber Steueroerwal«
tung herausgegeben wirb, finbet fid) feit 3al)ren bie Fußnote: „Dficßt
einbegaßlter Vetrag abgiehen!" (Es follte aber heißen: „einbegaljlten".
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Umstand, daß die meisten Bundesoerlautbarungen eben ans einer an-
dern Ursprache, sei es Deutsch oder Französisch zu übertragen sind.

Die Unvermeidlichkeit, daß viele Texte aus dem Deutschen übersetzt
werden müssen, ist das Kernproblem des „Bundessranzösischcn",
des „1rsn?sis lsclàl". Es steht damit aber bedeutend weniger schlimm,
als oft glaubhaft gemacht werden will. Einmal werden doch sehr viele
Texte auch in französischer Ursprache abgefaßt, die dann nachher ins
Deutsche übersetzt werden müssen. Man denke an die Akten des Poli-
tischen Departements! Für die Übersetzungen vom Deutschen ins Frau-
zösische aber steht sodann in allen Zweigen der Verwaltung ein großes
Korps von akademisch gebildeten welschen Übersetzern zur Verfügung,
das jede Gewähr für ein einwandfreies und elegantes Französisch bietet.
Inwieweit ein fremder Urtext auch die beste Übersetzung noch innerlich
beeinflußt, das ist schon eine sehr knifflige Frage, die wohl noch einem
Philologen, aber kaum dem Durchschnittsbürger irgendwelche Beschwer
machen kann. — sBei den Klagen über das Français têclèrsl", die
über die Saane herübertönen, spielt zum Teil die durch zweckbestimmten
Föderalismus bedingte Abneigung gegenüber „Bern" eine beträchtliche
Rolle. Es kommt gelegentlich vor, daß einer vom Genfersee oder aus
dem Jura einen geharnischten Protest nach Bern sendet, weil er vom
Amte F — in Steuersachen? — einen in erbärmlichem Französisch
abgefaßten Brief erhalten habe, der natürlich nur von einem der söge-
nannten vielsprachigen alemannischen Schweizer stammen könne; woraus
er dann von einem Beamten, der selbst Waadtländer, Neuenburger oder
sonst ein Welschschweizer ist, lächelnd belehrt wird, daß alle Korrespon-
denz des Bundes für die welsche Schweiz ausschließlich von Beamten
französischer Zunge erledigt werde.)

Welches Los ist nun unserer deutschen Muttersprache in den heiligen
Hallen von St. Bürokratius in Bern beschielten? Gibt es auch ein
Deutsch, das sich durch besondere Merkmale als „Bundesdeutsch" aus-
weist? Die Frage ist zu bejahen!

„Bundesdeutsch" zeichnet sich zuerst einmal — fast sträubt sich

die Feder, es zu schreiben — durch häufige Fehler aus! Zwei Bei-
spiele: In der „Kursliste", die jedes Jahr neu von der Steuerverwal-
tung herausgegeben wird, findet sich seit Iahren die Fußnote: „Nicht
einbezahlter Betrag abziehen!" Es sollte aber heißen: „einbezahlten".
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'Die Verroecgslung oon SBerfall nnb DSenfall ift ein £?e£)Ier, ber niegt
einmal bei einem Viertklägler burcggelaffen mirb. ©r ging aber unge=
fegen nnb jahrelang bitrd) ein galbes Dugenb Äontrollftellen im 33un*
besgaus. 3m Formular eines attbern Gimtes mar non „gegnroöcgent=
liebem" Stillen bie 9tebe. ©emeint ift ein gegn D3ocgen lang bauern=
bes Stillen Säglicg, roöcgentlicg, jätjrlid) ift etroas, bas jeben Sag, jebe
SBodje, jebes 3agr nur einmal gefegiegt. Das 3111er nnb bie Dauer
aber miiffen mit „—ig" begeidjnet merben; tägig, roöcljig, jährig. —
Scgulb an biefen Seglern ift ber SDÎangel an mutterfpracljlidjer Vilbung.
2Bir Deutfdjfcgroeiger gulbigen ja im allgemeinen ber 31uffaffung, bajj
mir unfere 3Hutterfpracge niegt gu lernen brausen : Deutfcg kann man
boct) uon felbft, nur bie Srembfpracgen mug man mit ©ifer unb Siebe

ftubieren So kommt es aueg, bag in ber Vunbesoerroaltung jebermann
für befähigt gegalten mirb, beutfeg gu fegreiben, raägrenb alle frangö=
fifegen Sejte nur oon fpracglicg gefcgulten Beamten abgefagt ober bocg

eingegenb auf igre fpracglicge Dlicgtigheit geprüft roerben. Dies fällt um
fo megr gunr Segaben unferer fBîutterfpraege ins ©eroiegt, als bei uns
aueg ein Doktorgrab nocg keine ©eroägr für bie Spracghuttur bietet.

Das gmeite Hauptmerkmal bes „Vunbesbeutfcgen" ift bie 5remb
roörterfucgt. Sie fpielt eine grögere fRolle als bie Veeinfluffung bureg
Überfegungen aus frangöfifegen Urteilen, ©s mirb in ber Vunbesoer=
roaltung oon jebem Beamten bie Vegerrfcgung einer groeiten £anbes=
fpraege oerlangt, praktifeg ober bocg nur oon ben Deutfcgfcgroeigern.
Die 9îage bes frangöfifegen Spracggebietes tut ein übriges, bag eine

getoiffe rourftige 3ioeifpracgigkeit begiinftigt mirb, bie bei manegem
Deutfcgfcgioeiger bie beutfege 3)Tutterfpracge in Verkümmerung geraten
lägt. Das kann fo toeit gegen, bag man finbet, es fei niegt nötig, eine

Sacge aueg nocg beutfeg gu begeiegnen, ba ja foroiefo jebermann Sran=
göfifeg oerftege. So oerfenbet bie Vunbesoerroaltung aueg in bie öft=
fegroeig ginaus nur 31ntroort=Vriefmarken, bie lebiglicg ben Slufbruck
„Officiel" tragen, llmgekegrt biirfte fo etroas niegt gefegegen. Sügren
toir für bie Srembroörterei nocg groei Veifpiete an: Die Äriegsgeit gat
uns bie Stationierung unb mit igr aueg bie 3Haglgeiten c o u p o n s be=

fegert. (fûîaglgeiten m ä r k 1 i roären ftiieegter geroefen.) Das SBort 9tunb=
frage fegeint in Vera unbekannt gu fein, man brauegf bafür bas für
Ungeübte fegroer ausgufpreegenbe 3Bort „Enquête".
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Die Verwechslung von Werfall und Wenfall ist ein Fehler, der nicht
einmal bei einem Biertkläßler durchgelassen wird. Er ging aber unge-
sehen und jahrelang durch ein halbes Dutzend Kontrollstellen im Bun-
deshaus. Im Formular eines andern Amtes war von „zehnwöchent-
lichem" Stillen die Rede. Gemeint ist ein zehn Wochen lang dauern-
des Stillen! Täglich, wöchentlich, jährlich ist etwas, das jeden Tag, jede
Woche, jedes Jahr nur einmal geschieht. Das Alter und die Dauer
aber müssen mit „—ig" bezeichnet werden? tägig, wöchig, jährig. —
Schuld an diesen Fehlern ist der Mangel an muttersprachlicher Bildung.
Wir Deutschschweizer huldigen ja im allgemeinen der Auffassung, daß
wir unsere Muttersprache nicht zu lernen brauchen - Deutsch kann man
doch von selbst, nur die Fremdsprachen muß man mit Eifer und Liebe
studieren! So kommt es auch, daß in der Bundesverwaltung jedermann
für befähigt gehalten wird, deutsch zu schreiben, während alle franzö-
fischen Texte nur von sprachlich geschulten Beamten abgefaßt oder doch

eingehend auf ihre sprachliche Richtigkeit geprüft werden. Dies fällt um
so mehr zum Schaden unserer Muttersprache ins Gewicht, als bei uns
auch ein Doktorgrad noch keine Gewähr für die Sprachkultur bietet.

Das zweite Hauptmerkmal des „Bundesdeutschen" ist die Fremd-
wörtersucht. Sie spielt eine größere Rolle als die Beeinflussung durch
Übersetzungen aus französischen Urtexten. Es ivird in der Bundesver-
waltung von jedem Beamten die Beherrschung einer zweiten Landes-
spräche verlangt, praktisch aber doch nur von den Deutschschweizern.
Die Nähe des französischen Sprachgebietes tut ein übriges, daß eine

gewisse wurstige Zweisprachigkeit begünstigt wird, die bei manchem
Deutschschweizer die deutsche Muttersprache in Verkümmerung geraten
läßt. Das kann so weit gehen, daß man findet, es sei nicht nötig, eine

Sache auch noch deutsch zu bezeichnen, da ja sowieso jedermann Fran-
zösisch verstehe. So versendet die Bundesverwaltung auch in die Ost-
schweiz hinaus nur Antwort-Briefmarken, die lediglich den Aufdruck
„Offieiel" tragen. Umgekehrt dürfte so etwas nicht geschehen. Führen
wir für die Fremdwörterei noch zwei Beispiele an: Die Kriegszeit hat
uns die Rationierung und mit ihr auch die Mahlzeiten coup ans be-

schert. (Mahlzeitenmärkli wären stilechter gewesen.) Das Wort Rund-
frage scheint in Bern unbekannt zu sein, man braucht dafür das für
Ungeübte schwer auszusprechende Wort „Enquête".
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3)as finb bie befonbern ©igenarten bes „'Sunbcsbeutfdjcn". Sollen
roir fie hinnehmen als etroas Unabänberlidjes ober gar (Sûtes, bas man
nid)t antaften foil? fJtein! 3)ie SUiutterfprache ift unfer geiftiges illntlit),
unb roie ein reinlicher SDÎenfd) jeben Sag fein ©efidjt roäfdjt, fo miiffen
mir auch immer roieber auf bie Sauberkeit, SBiirbe unb Sd)önt)eit
ber beutfdjen Sprache achten unb fie, roo nötig, oor betn iJImtsfdjimmel
in Scfjutj nefjmen. <9.

Jîus ôec Söecfftaft dec 5pcad)e

2ßir nehmen oft Srembroörter in bett SHunb, ofjne einen 5tugen=
blick gu überlegen, roofer fie flammen unb roie fie in unfern Sprad)=
fd)atj gelangt finb ; bocl) ift es nid)t unintereffant, ba ober bort einmal
biefer Herkunft nad)guforfd)en. Dîan kann babei red)t feltfame ©nt=

beckungen machen. 2Ber roeiff g. iß., baff bas täglich gebrauchte ÎBort
„Sanbroid)" auf einen ©bien biefes Samens guriickgefjt, ben 4. Earl
((Srafen) of Sandwich, ber oon 1718 bis 1792 gelebt f)at? ©r roar
00m Spielteufel befeffen, faff Sag unb 9?acf)t am Spieltifd), unb es

kam oor, baff er biefen 24 Stunben lang nicfjt oerlieg. So muffte er

roof)I ober iibel ein Spftem erfinben, um bie SDTahlgeiten gu fid) gu

nefjmen, ot)ne bie harten aus ber 5)anb gu legen, ©r befaf)I feinen
S)ienern, itjm bas ©ffen in Sorm oon belegten 23rotfcf)mtten gu feroieren;
in anbern Käufern, in benen ebenfalls gefpielt rourbe, afjmte man if)n
nad), unb balb f)ieffen biefe Schnitten nicht mefjr „ißrötdjen à la Sanb=

roid)", fonbern einfad) Sanbroicfjes, unb fo hoffen fi® nod) heute.

3îod) merkroürbiger ift bie Herkunft eines anbern, fefjr gebrauch»

liehen 2ßortes, nämlid) ber „Silhouette". Monsieur Etienne de Silh-
ouette roar 1757 „Contrôleur de finances" oon Eubroig XV. unb

Ijatte oergeblid) getrachtet, bie leere Staatskaffe roieberum angufüllen.
©r roar babei ber „befitjenben Älaffe" gu nahe getreten; ohne oiel

©rfolg gu ernten, rourbe er bas Opfer einer 3ntrige, oerlor feinen Soften
unb gog fid) grollenb auf fein (Sut in ^ßrie=fur=S01arne gurück. Oort
hatte er 3eit, feinen Eiebfjabereien gu leben, faf) häufig Sreunbe unb
bekannte bei fid), beren Schattenriffe er auf eine SDÎauer feines Sctjloffes
geidjnete. ©in nadjläffiges ober nur fkiggiertes Porträt hieff uon nun an

„Portrait à la Silhouette" unb rourbe nidjt in lobenbem Sinne fo
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Das sind die besondern Eigenarten des „Bundesdeutschen". Sollen
wir sie hinnehmen als etwas Unabänderliches oder gar Gutes, das man
nicht antasten soll? Nein! Die Muttersprache ist unser geistiges Antlitz,
und wie ein reinlicher Mensch jeden Tag sein Gesicht wäscht, so müssen

wir auch immer wieder auf die Sauberkeit, Würde und Schönheit
der deutschen Sprache achten nnd sie, wo nötig, vor dem Amtsschimmel
in Schutz nehmen. H.

Ms àer Werkstatt àer Sprache

Wir nehmen oft Fremdwörter in den Mund, ohne einen Augen-
blick zu überlegen, woher sie stammen und wie sie in unsern Sprach-
schätz gelangt sind -, doch ist es nicht uninteressant, da oder dort einmal
dieser Herkunft nachzuforschen. Man kann dabei recht seltsame Ent-
deckungen machen. Wer weiß z. B., daß das täglich gebrauchte Wort
„Sandwich" auf einen Edlen dieses Namens zurückgeht, den 4. Usrl
(Grafen) ot Ssnciwicü, der von 1718 bis 1792 gelebt hat? Er war
vom Spielteufel besessen, saß Tag und Nacht am Spieltisch, und es

kam vor, daß er diesen 24 Stunden lang nicht verließ. So mußte er

wohl oder übel ein System erfinden, um die Mahlzeiten zu sich zu
nehmen, ohne die Karten aus der Hand zu legen. Er befahl seinen

Dienern, ihm das Essen in Form von belegten Brotschnitten zu servieren:
in andern Häusern, in denen ebenfalls gespielt wurde, ahmte Man ihn
nach, und bald hießen diese Schnitten nicht mehr „Brötchen à Is Sand-
wich", sondern einfach Sandwiches, und so heißen sie noch heute.

Noch merkwürdiger ist die Herkunft eines andern, sehr gebräuch-

lichen Wortes, nämlich der „Silhouette", dlonsieur IZtienne cie Lild-
ouette war 1737 „Lontrüleur 6e finances" von Ludwig XV. und

hatte vergeblich getrachtet, die leere Staatskasse wiederum anzufüllen.
Er war dabei der „besitzenden Klasse" zu nahe getreten: ohne viel

Erfolg zu ernten, wurde er das Opfer einer Intrige, verlor seinen Posten
und zog sich grollend auf sein Gut in Brie-sur-Marne zurück. Dort
hatte er Zeit, seinen Liebhabereien zu leben, sah häufig Freunde und
Bekannte bei sich, deren Schattenrisse er aus eine Mauer seines Schlosses

zeichnete. Ein nachlässiges oder nur skizziertes Porträt hieß von nun an

„Portrait à la Zildouette" und wurde nicht in lobendem Sinne so
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